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Sicherheit am Bau  Ausgabe 2023

Koordination

Allgemeines 

Organisation und Koordination ... ... statt Improvisation!

■	 Die Baustellen-Richtlinie 92/57/EWG der Euro-
päischen Union ist in Österreich durch das 
Bauarbeitenkoordinationsgesetz – BauKG, 
BGBl. I Nr. 37/1999, umgesetzt. 

■	 Das BauKG wendet sich nach dem Verursacher-
prinzip primär an den Bauherrn.

■	 Ziel des BauKG ist es, Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmer auf Baustellen 
durch die Koordination der Tätigkeiten und der 
Schutzmaßnahmen zu sichern. 

■	 Die Koordination umfasst Planung und Bau-
vorbereitung, aber auch die Durchführung der 
Bauarbeiten. 

■	 Warnpflicht: Jedes beauftragte Unternehmen 
(Planer, Ausführende u. a.) hat einen offen-
sichtlich nicht informierten Bauherrn auf seine 
Verpflichtungen nach dem BauKG hinzuwei-
sen. Warnungen an den Bauherrn/Projektleiter 
sind zu dokumentieren und aufzubewahren.

Der Bauherr 

■	 sorgt dafür, dass alle Grundsätze zur Verhü-
tung von Gefahren für Sicherheit und Gesund-
heit berücksichtigt werden bei

 	■	 Entwurf,
	 ■	 Vorbereitung des Bauprojekts, 

	 ■	 Abschätzung der voraussichtlichen Dauer der 
Arbeiten sowie bei der

	 ■	 Ausführungsplanung;

■	 bestellt einen Koordinator für Sicherheit und 
Ge sund heitsschutz für die Planungsphase (Pla-
nungskoordinator) und für die Ausführungs-
phase (Baustellenkoordinator), wenn auf der 
Baustelle gleichzeitig (oder aufeinander fol-
gend und einander beeinflussend) Arbeitneh-
mer mehrerer Unternehmen tätig sind;

■	 erstellt spätestens zwei Wochen vor Baubeginn 
die Vorankündigung mittels Webanwendung 
der BUAK (www.buak.at) mit den wesentlichen 
Angaben über das Bauvorhaben.  
Ausnahme: Kleinbauvorhaben; 

■	 sorgt für die Erstellung des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplans (Ausnahme: Kleinbau-
vorhaben ohne besondere Gefährdung) und 
der Unterlage für spätere Arbeiten sowie deren 
Umsetzung durch die bauausführenden Unter-
nehmen;
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■	 kann dem Projektleiter, einem von ihm beauf-
tragten Fachmann seines Vertrauens, seine 
 Verantwortung nach dem BauKG mit dessen 
Zustimmung übertragen;

■	 trägt jedoch die Verantwortung, wenn er als 
Projektleiter, Planungs- und Baustellenkoordi-
nator einen Betriebsangehörigen einsetzt.

Koordination

■	 Darüber hinaus bestellt der Bauherr bzw. der 
Projektleiter bei Beginn der Planungsarbeiten 
einen Planungskoordinator.

■	 Warnpflicht: Jeder beauftragte Planer und Aus-
führende (Bau meis ter, Ziviltechniker / Ingenieur-
konsulent, Technisches Büro u. a.) hat einen 
offensichtlich nicht informierten Bauherrn auf 
seine Verpflichtungen nach dem BauKG hinzu-
weisen. Warnungen an den Bauherrn/Projektlei-
ter sind zu dokumentieren und aufzubewahren.

Planungs- und Vorbereitungsphase 

Tätigkeiten abhängig von der Baustellengröße
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Baustellen bedingungen  
Arbeitnehmer Art/Umfang der Arbeiten
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> 30 Arbeitstage und > 20 AN 
oder > 500 Personentage

ja ja nein ja ja

geringerer Arbeitsumfang, 
jedoch gefährliche Arbeiten*

ja nein nein ja ja

geringerer Arbeitsumfang ja nein nein nein ja
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er > 30 Arbeitstage und > 20 AN 
oder > 500 Personentage

ja ja ja ja ja

geringerer Arbeitsumfang, 
jedoch gefährliche Arbeiten*

ja nein ja ja ja

geringerer Arbeitsumfang ja nein ja nein ja

* siehe Begriffsbestimmungen laut ÖNORM B 2107 und anderen Regelwerken

■	 Der Bauherr bzw. Projektleiter beauftragt die 
Planer, bei Entwurf, Ausführungsplanung und 
Vorbereitung des Bauprojekts sowie bei der 
Abschätzung der voraussichtlichen Dauer der 
Arbeiten alle Grundsätze der Gefahrenverhü-
tung zu berücksichtigen.
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Koordination

Die Koordinatoren 

Allgemeines

■	 Der Bauherr/Projektleiter hat einen qualifizier-
ten Planungs- und Baustellenkoordinator zu 
bestellen, wenn Arbeitnehmer mehrerer 
Ar beit geber gleichzeitig oder aufeinander fol-
gend auf einer Baustelle tätig werden und es 
dadurch zu Auswirkungen auf den Arbeit-
nehmer- und Gesundheitsschutz kommt.  
Dies gilt unabhängig von der Baustellengröße.

■	 Der Planungs- und Baustellenkoordinator 
kann, muss aber nicht dieselbe Person sein. 

■	 Wenn eine juristische Person zum Koordinator 
bestellt wird, muss diese diejenige natürliche 
Person benennen, die dann tatsächlich die 
Koordinatoraufgaben wahrnimmt.

■	 Die Bestellung des Planungskoordinators hat 
zu Beginn der (Detail-)Planungsarbeiten zu 
erfolgen. 

■	 Die Bestellung des Baustellenkoordinators hat 
spätestens mit der ersten Auftragsvergabe zu 
erfolgen. 

Qualifikation

■	 Der Koordinator muss über folgende Qualifika-
tion verfügen:

	 ■	 einschlägige Ausbildung für das jeweilige 
Bauvorhaben

	 ■	 mindestens dreijährige, einschlägige Berufs-
erfahrung für das jeweilige Bauvorhaben

	 ■	 Kenntnis der einschlägigen Arbeitnehmer-
schutzvorschriften für das jeweilige Bauvor-
haben

■	 Es gibt keine vorgeschriebene eigene Ausbil-
dung oder Prüfung zum universellen, für jedes 
Bauvorhaben qualifizierten Koordinator. 

■	 Die Bestellung des Koordinators hat schriftlich 
zu erfolgen und ist nur wirksam, wenn ihr der 
bestellte Koordinator schriftlich zugestimmt hat.

■	 Als Koordinator kann ein externer Fachmann, 
aber auch ein Arbeitnehmer des Bauherrn/ 
Projektleiters oder ein Planer, ein Ausführen-
der oder die Bauaufsicht bestellt werden. 

■	 Die Bestellung mehrerer Personen zu nach-
einander tätigen Planungs- oder Baustellenko-
ordinatoren ist zulässig, z. B. Koordinator für 
die Rohbauphase, Koordinator für die  
Ausbauphase. Dabei ist auf einen geordneten 
Übergang zu achten.

■	 Bei entsprechender Qualifikation kann der Bau-
herr selbst oder einer seiner Mitarbeiter als 
Koordinator tätig sein. Der Bauherr trägt 
jedoch die Verantwortung, wenn er als Projekt-
leiter, Planungs- und Baustellenkoordinator  
einen Betriebsangehörigen einsetzt.

■	 Beispielhaft werden im BauKG als geeignete 
Koordinatoren genannt:

	 ■	 Baumeister,
	 ■	 Personen mit baugewerb-

licher Ausbildung sowie
	 ■	 Bauingenieure und Perso-

nen mit vergleichbarer 
Ausbildung.
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Koordination

Der Planungskoordinator 

■	 koordiniert die Umsetzung der Grundsätze der 
Gefahrenverhütung durch den/die Planer;

■	 arbeitet einen Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan aus;

■	 stellt eine Unterlage für spätere Arbeiten 
zusammen;

■	 achtet darauf, dass der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan und die Unterlage vom 
Bauherrn bzw. Projektleiter berücksichtigt wer-
den – durch Aufnahme der geplanten Maßnah-
men in den Vertrag.

Ausführungsphase 

■	 Mit der Aufnahme des Sicherheits- und 
Ge sundheitsschutzplans und der Unterlage in 
den Vertrag werden die ausführenden Unter-
nehmen verpflichtet, den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan und die Unterlage in 
die Praxis umzusetzen.

■	 Spätestens zum Zeitpunkt der ersten Auftrags-
vergabe wird vom Bauherrn bzw. vom Projekt-
leiter auch der Baustellenkoordinator bestellt. 

■	 Das Erfüllen der Hinweispflicht ist zu 
dokumen tieren und diese Dokumente 
sind aufzubewahren.
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■	 koordiniert die Umsetzung der Grundsätze der 
Gefahrenverhütung, die Umsetzung der für die 
Baustelle geltenden Bestimmungen über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz und die 
Überwachung der ordnungsgemäßen Anwen-
dung der Arbeitsverfahren durch die bauaus-
führenden Unternehmen; 

■	 passt den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan und die Unterlage den Änderungen wäh-
rend des Bauablaufs an;

■	 organisiert zwischen den bauausführenden 
Unternehmen die Zusammenarbeit und die 
Koordination der Tätigkeiten sowie die gegen-
seitige Information der Unternehmen;

■	 achtet darauf, dass die bauausführen-
den Unternehmen die Grundsätze 
der Gefahrenverhütung und den 
Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan anwenden, und 
gibt den Unternehmen 
diesbezügliche Hinweise;

■	 informiert bei festgestellten Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit die betroffenen 
Unternehmen und den Bauherrn bzw. Projekt-
leiter;

■	 hat das Recht zur Information des Arbeitsin-
spektorats, wenn seiner Aufforderung zur 
Beseitigung von Missständen nicht entspro-
chen wird;

■	 veranlasst Maßnahmen, dass nur befugte  
Personen die Baustelle betreten.

Koordination

Der Baustellenkoordinator 

■	 berücksichtigen die Rahmenbedingungen des 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans und 
werden nach Erfordernis vom Baustellenkoor-
dinator unterstützt;

■	 führen die Gefahrenermittlung und -beurtei-
lung sowie die Festlegung der Schutzmaßnah-
men („Evaluierung“) für die eigenen Arbeiten 
durch;

■	 koordinieren sowohl ihre Arbeiten als auch 
ihre Schutzmaßnahmen mit den anderen 
Unternehmen;

■	 berücksichtigen die Hinweise des Baustellen-
koordinators;

■	  verwirklichen die Sicherheitsmaßnahmen  
aus der Unterlage für spätere Arbeiten.

Die bauausführenden Unternehmen 
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Koordination

Organigramm 
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Koordination

Die Vorankündigung 

Allgemeines 

Für die im Folgenden genannten Punkte ist der 
Bauherr/Projektleiter verantwortlich:

■	 Die Vorankündigung muss für alle Bauvorha-
ben erstellt werden, bei denen voraussichtlich

	 ■	 die Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeits-
tage beträgt und auf denen mehr als 20 
Arbeitnehmer gleichzeitig beschäftigt 
 werden oder

	 ■	 deren Umfang 500 Personentage übersteigt.

■	 Die Vorankündigung ist spätestens zwei 
Wochen vor Arbeitsbeginn in der Baustellen-
datenbank der BUAK im Internet unter  
www.buak.at, Link Baustellenmeldung, 
 vorzunehmen. 

 Ausnahme: Katastrophenfälle, unaufschiebba-
re oder kurzfristig zu erledigende Arbeiten sind 
spätestens mit Arbeitsbeginn zu melden.

■	 Die Vorankündigung ist sichtbar auf der 
 Baustelle auszuhängen. 

■	 Die Vorankündigung ist bei Änderungen anzu-
passen. Vor allem neu beauftragte Unterneh-
men – auch Subunternehmen – sind aufzulis-
ten (Name, Adresse, Aufsichtsperson).
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Koordination

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) 

■	 Als besondere Gefahren gelten 
	 ■	 Arbeiten, bei denen die Gefahr des Abstur-

zes, des Verschüttetwerdens oder des Versin-
kens besteht, wenn diese Gefahr durch die 
Art der Tätigkeit, die angewandten Arbeits-
verfahren oder die Umgebungsbedingungen 
erhöht wird, z. B. Arbeiten im Verkehrsbe-
reich oder in der Nähe von Gasleitungen,

	 ■	 Arbeiten, bei denen die Arbeitnehmer 
gefährlichen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind, 
die entweder eine besondere Gefahr für 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
darstellen oder für die Eignungs- und Folge-
untersuchungen vorgeschrieben sind,

	 ■	 Arbeiten in der Nähe von Hochspannungs-
leitungen, 

	 ■	 Arbeiten, bei denen die Gefahr des Ertrin-
kens besteht,

	 ■	 Brunnenbau, unterirdische Erd arbeiten und 
Tunnelbau,

	 ■	 Arbeiten mit Tauchgeräten,
	 ■	 Arbeiten in Druckkammern, 
	 ■	 Arbeiten, bei denen Spreng stoff eingesetzt 

wird,
	 ■	 die Errichtung oder der Abbau von schweren 

Fertigbauelementen,
	 ■	 Arbeiten mit Betonpumpen.

Allgemeines

■	 Es ist Pflicht des Bauherrn/Projektleiters, dass 
der SiGePlan erstellt und berücksichtigt wird.

■	 Der SiGePlan muss für alle Baustellen erstellt 
werden, 

	 ■	 deren Dauer mehr als 30 Arbeitstage beträgt 
und wenn mehr als 20 Arbeitnehmer gleich-
zeitig beschäftigt  werden oder

	 ■	 deren Umfang 500 Personentage übersteigt.
 Siehe Tabelle Kap A 1.1

■	 Der SiGePlan muss für alle Baustellen erstellt 
werden, auf denen Arbeiten verrichtet werden, 
die mit besonderen Gefahren für die Arbeit-
nehmer verbunden sind. 
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Koordination

■	 Der SiGePlan muss bereits in der Vorberei-
tungsphase erstellt werden:

	 ■	 Die Erstellung des SiGePlans fällt in den Auf-
gabenbereich des Planungskoordinators.

■	 Der SiGePlan ist erforderlichenfalls anzupas-
sen, wenn sich Änderungen z. B. durch den 
Bauablauf ergeben:

	 ■	 Die Anpassung des SiGePlans ist Aufgabe 
des Baustellenkoordinators.

■	 Der SiGePlan ist in der Vorbereitungsphase und 
in der Ausführungsphase zu berücksichtigen:

	 ■	 Die Inhalte des SiGePlans müssen in der 
Ausschreibung bzw. im Bauvertrag enthalten 
sein. 

	 ■	 Es ist Aufgabe des Planungskoordinators, 
darauf zu achten, dass der Bauherr bzw. Pro-
jektleiter den SiGePlan berücksichtigt.

■	 Arbeitgeber, Präventivkräfte und Arbeitnehmer 
der ausführenden Unternehmen müssen 
Zugang zum SiGePlan haben:

	 ■	 Der SiGePlan liegt an einer für jeden Arbeit-
nehmer zugänglichen Stelle auf der Bau-
stelle auf.

Lagerfläche

Abfälle, Bauschutt

Büro, Aufenthalt

Zufahrt

Böschung

Hochspannungsleitung

EVU kontaktieren
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Beispiel eines Baustelleneinrichtungsplans
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Koordination

Der Inhalt des SiGePlans

■	 Angaben über die Baustelle und das Baustel-
lenumfeld, von denen die ausführenden Unter-
nehmen üblicherweise nichts wissen; jene 
Gefahren, die aus der Baustellenumgebung 
herrühren und die über die „normalen“ Bau-
stellengegebenheiten hinausgehen:

	 ■	 Besonderheiten des Baugrundes,
	 ■	 Einbauten,
	 ■	 sonstige auf der Baustelle stattfindende 

betriebliche Tätigkeiten usw.

■	 Eine Auflistung aller für die Baustelle in Aus-
sicht genommenen Tätigkeiten unter Berück-
sichtigung ihres zeitlichen Ablaufs:

	 ■	 Bauzeitplan in Form eines Balkendiagramms.

■	 Die entsprechend dem zeitlichen Ablauf dieser 
Tätigkeiten und dem Baufortschritt jeweils fest-
gelegten Schutzmaßnahmen sowie baustellen-
spezifische Regelungen unter Verweis auf die 
jeweils anzuwendenden Arbeitnehmerschutz-
vorschriften:

	 ■	 Erweiterung des Bauzeitplans durch die auf 
Grund der Baustellensituation erforderlichen 
spezifischen Schutzmaßnahmen, die von 
einem Unternehmen konkret anzuwenden 
sind, z. B. die wegen einer nahen Straße 
erforderliche lotrechte Baugrubensicherung 
mittels Spundwand, die Abgrenzung gegen-
über einem Fluss an der Baustellen rückseite.

Dacharbeiten KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10

Zimmerer                              

Dachdecker                

Spengler/Blitzschutz                          

Ausmauerung                           

Dachfanggerüst   
beigestellt durch Baufirma

Bauzaun   
beigestellt durch Baufirma

Spundwand ziehen   
Spezialtiefbau

■	 Wenn Arbeitnehmer eines Unternehmens 
durch die Tätigkeit von Arbeitnehmern eines 
anderen Unternehmens gefährdet werden 
können, sind entsprechende Koordinierungs-
maßnahmen erforderlich: 

	 ■	 organisatorische Maßnahmen, dass z. B. 
Arbeiten, die übereinander ausgeführt wer-
den müssen, zeitlich auseinandergelegt wer-
den, oder 

	 ■	 technische Maßnahmen, dass z. B. zum 
Schutz der unterhalb tätigen Arbeitnehmer 
ein Schutzdach vorgesehen wird.

■	 Einrichtungen, die von mehreren Unternehmen 
auf der Baustelle genutzt werden können: 

	 ■	 gemeinsame Einrichtungen für die Baudurch-
führung (Baustromversorgung, Nutzwasser);

	 ■	 gemeinsame sanitäre Einrichtungen für die 
auf der Baustelle tätigen Arbeitnehmer (Auf-
enthaltsräume, Trinkwasser, Waschgelegen-
heiten, Duschen, WC-Anlagen, Erste-Hilfe-
Einrichtungen, Brandschutzeinrichtungen);

■	 von mehreren Unternehmen benützte Gerüs-
te und Absturzsicherungen (Fassadengerüst 
für alle an der Fassade tätigen Unternehmen, 
ein Dachfanggerüst für alle am Dach tätigen 
Arbeitnehmer, Abdeckungen von Deckenöff-
nungen, provisorische Stiegengeländer);

	 ■	 gemeinsame Einrichtungen und organisa-
torische Maßnahmen, die Arbeitnehmern 
mehrerer oder aller Unternehmen zugute 
kommen (die Abwicklung des Baustellenver-
kehrs, die Organisation der Baustellenreini-
gung und der Abfallentsorgung, die Organi-
sation der Instandhaltung der Ab sturz-
sicherungen, die Brandschutz- und  
Rettungsmaßnahmen, die Gestaltung der 
Verkehrswege, der Zufahrtsmöglichkeiten für 
Rettung und Feuerwehr, Notfallplanung).
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Arbeits- 
fläche

Verkehrsweg

Lagerfläche

■	 Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit 
besonderen Gefahren für Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitnehmer verbunden sind, 
z. B. Explosionsschutz.

■	 Die exakte Festlegung, wer für die Durchfüh-
rung der obigen Maßnahmen auf der Baustelle 
jeweils zuständig ist: 

	 ■	 Die laut SiGePlan zu treffenden Maßnahmen 
müssen verbindlich mit einem Unternehmen 
vereinbart werden, zweckmäßigerweise als 
eigene Position in der Ausschreibung. 

Vereinfachung

■	 für Kleinbaustellen unter 500 Personentagen, 
wenn nur Arbeitnehmer eines Unternehmens 
beschäftigt werden: 

	 ■	 Die Evaluierung dieses Unternehmens gilt 
als SiGePlan, sofern die besonderen Gefah-
ren und die Angaben über das Baustellen-
umfeld enthalten sind.
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Die Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk 

Allgemeines

■	 Es ist Pflicht des Bauherrn/Projektleiters, dass 
die Unterlage erstellt und berücksichtigt wird.

■	 Die Unterlage für spätere Arbeiten muss für 
alle Bauwerke erstellt werden – unabhängig 
von Art, Größe und Dauer der Bauarbeiten.

■	 Die Unterlage muss in der Vorbereitungs phase 
erstellt werden:

	 ■	 Die Erstellung der Unterlage ist Aufgabe des 
Planungskoordinators.

■	 Die Unterlage ist erforderlichenfalls anzupas-
sen, wenn sich Änderungen durch den Bauab-
lauf ergeben:

	 ■	 Die Anpassung der Unterlage ist Aufgabe 
des Baustellenkoordinators.

■	 Die Unterlage ist in der Vorbereitungsphase 
und in der Ausführungsphase zu berücksichti-
gen:

	 ■	 Die Inhalte der Unterlage müssen in der Aus-
schreibung bzw. im Vertrag enthalten sein. 

	 ■	 Es ist Aufgabe des Planungskoordinators, 
darauf zu achten, dass der Bauherr bzw. Pro-
jektleiter die Unterlage berücksichtigt.

■	 Die Unterlage ist vom jeweiligen Eigentümer 
des Bauwerks, d. h. dem Bauherrn, für künftige 
Instandhaltungsarbeiten für die Dauer des 
Bestandes des Bauwerks aufzubewahren.

■	 Bei Wartung, Instandhaltung, Umbau und 
Abbruch dient die Unterlage als Grundlage für  
die sichere Durchführung der Arbeiten.

Der Inhalt der Unterlage

■	 Die Unterlage – als Grundlage für eine Verbes-
serung des Unfall- und Gesundheitsschutzes 
bei den späteren Erhaltungs-, Reparatur- und 
Umbauarbeiten des Bauwerks – gibt an, unter 
welchen Bedingungen und Schutzmaßnahmen 
die späteren Arbeiten durchgeführt werden:

	 ■	 vorgesehene Einrichtungen für Instandhal-
tungsarbeiten, wie Zugänge, Anschlagpunkte 
(z. B. Fensterputzhaken, Dachhaken, Gerüst-
anker), Einrichtungen für die Brücken  -
wartung, für die Reinigung von Glasdächern 
und -fassaden, Lage von Gas- und Stromlei-
tungen usw.;

	 ■	 erforderliche Maßnahmen für die späteren 
Arbeiten, wie Einsatz eines Hubsteigers bei 
Ausbesserungsarbeiten, Verwendung einer 
Mastkletterbühne für die Erneuerung von 
Fassadenplatten usw. 

■	 Vorschlag: Erweiterung der Unterlage zum ech-
ten „Benutzerhandbuch“ für die künftigen Mie-
ter bzw. Eigentümer.

■	 Aufgabe des Planungskoordinators/Planers ist 
es, dem Bauherrn/Projektleiter Maßnahmen 
und Einrichtungen für die späteren Arbeiten 
vorzuschlagen. Aufgabe des Bauherrn/Projekt-
leiters ist es, die zur Ausführung kommenden 
Maßnahmen und Einrichtungen auszuwählen 
und zeitgerecht zu vereinbaren.
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